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Der Klimaschutz im Gebäudebereich ist ein erklärtes Ziel 
des Koalitionsvertrages 2021 bis 2025 der aktuellen Bun-
desregierung. Dieses Ziel soll einerseits durch gesetzliche 
Anforderungen wie zum Beispiel ab 2024 mit dem Gebäu-
deenergiegesetz (umgangssprachlich Heizungsgesetz) 

erreicht werden. Anreize für bestimmte Sanierungen sollen 
andererseits beispielsweise durch Darlehen mit Tilgungszu-
schuss im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG) geschaffen werden.  
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Weiterhin bieten Förderbanken für energetische Maßnah-
men in bestimmten Konstellationen Förderdarlehen an. 

Neben direkten Fördermaßnahmen für energetische Maß-
nahmen wird durch das Einkommensteuergesetz (EStG) 
eine indirekte Förderung in Form einer Steuerermäßigung 
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden ange-
boten. Konkret ist hier § 35c EStG relevant, der erstmals auf 
energetische Maßnahmen anzuwenden ist, mit deren Durch-
führung nach dem 31. Dezember 2019 begonnen wurde und 
die vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen sind. 

In diesem Merkblatt werden nachfolgend zunächst die Vo-
raussetzungen und anschließend die Berechnung der vor-
genannten Steuerermäßigung im Überblick dargestellt. Ab-
schließend wird das Verhältnis zu der bereits länger beste-
henden Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen (§ 35a 
EStG) kurz erläutert. 

I. Voraussetzungen 

1. Begünstigte Objekte  
Begünstigte Objekte im Sinne der Steuerermäßigung nach § 
35c EStG sind unter anderem in der europäischen Union o-
der dem europäischen Wirtschaftsraum belegene Wohnun-
gen 

- im eigenen Haus (zum Beispiel die eigene Woh-
nung i. S. d. Wohnungseigentumsgesetzes),  

- in einem im Eigentum stehenden Zwei- oder Mehr-
familienhaus sowie 

- von im Eigentum stehenden Ferienhäusern bzw. 
Ferienwohnungen. 

Eine Wohnung ist die Summe von Räumlichkeiten, die zu-
sammengefasst die Führung eines selbständigen Haushalts 
ermöglichen. Es ist erforderlich, dass die für die Führung ei-
nes selbständigen Haushalts notwendigen Nebenräume 
(Küche, Bad / Dusche, Toilette) vorhanden sind. Die Wohn-
fläche soll mindestens 20 Quadratmeter betragen. 

Auf die Art des Gebäudes, in dem sich die Wohnung befin-
det, sowie die konkrete Ausstattung kommt es hingegen 
nicht an.  

Voraussetzung ist, dass das begünstigte Objekt bei der 
Durchführung der energetischen Maßnahme älter als zehn 
Jahre ist. Maßgebend hierfür ist der Beginn der Herstellung 
(Bauantrag / Tag der Einreichung der Bauunterlagen). Die 
Frist ist grundsätzlich auf den Tag genau zu berechnen.  

Bei vor 2010 errichteten Objekten genügt es ausnahms-
weise, wenn das Herstellungsjahr angegeben wird, sofern 
der Tag der erstmaligen Bauantragstellung nicht bekannt ist. 
Als Tag der erstmaligen Bauantragstellung gilt in diesen Fäl-
len der 1. Januar des Kalenderjahres des Herstellungsjah-
res.  

Beispiel 1 

Privatperson A hat im März 2019 ein Objekt erworben. A 
zieht in dieses Objekt noch im März 2019 ein. Ab dem 
10. Juni 2020 werden diverse energetische Maßnahmen 
durchgeführt. Alle Maßnahmen werden noch im Jahr 2020 
beendet und per Banküberweisung bezahlt.  

Zum Objekt ist Folgendes bekannt: 
- Alternative 1: Das erworbene Objekt ist ein Einfamilien-
haus in einer Neubausiedlung. Der Bauantrag wurde am 
15. März 2010 gestellt. 
 
- Alternative 2: 
Es handelt sich um eine Gründerzeitvilla. A ist aus alten 
Unterlagen bekannt, dass sich der Herstellungszeitraum 
von 1907 bis 1910 erstreckte. Ein genauer Tag für den Be-
ginn der Herstellung lässt sich nicht ermitteln. 

Lösung: 

Für die in 2020 abgeschlossenen energetischen Maßnahme 
kann A die Steuerermäßigung nach § 35c EStG beginnend 
ab der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken und damit ab dem 
Veranlagungszeitraum 2020 beanspruchen.  

Voraussetzung hierfür ist aber unter anderem, dass das bei 
der Durchführung der energetischen Maßnahme älter als 
zehn Jahre ist. Maßgebend hierfür ist der Beginn der Her-
stellung. Vorliegend ist daher Folgendes zu beachten: 
 
- Alternative 1:  
Die Frist ist auf den Tag genau zu berechnen. Beginn der 
Herstellung ist der 15. März 2010.  
Da die energetischen Maßnahmen erst ab dem 10. Juni 
2020 durchgeführt werden, ist das Einfamilienhaus in die-
sem Zeitpunkt älter als 10 Jahre und eine Steuerermäßi-
gung nach § 35c EStG kann unter den weiteren Vorausset-
zungen in Anspruch genommen werden. 
 
- Alternative 2:  
Die Frist ist ausnahmsweise nicht auf den Tag genau zu 
berechnen, weil das Objekt schon vor 2010 errichtet wurde. 
Der Beginn der Herstellung liegt im Jahr 1907. Als Tag der 
erstmaligen Bauantragstellung gilt der 1. Januar 1907. 
Da die energetischen Maßnahmen erst ab dem 10. Juni 
2020 durchgeführt werden, ist das Einfamilienhaus offen-
sichtlich älter als 10 Jahre und eine Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG kann unter den weiteren Voraussetzun-
gen in Anspruch genommen werden. 

Fazit:  

In beiden Alternativen des Beispiels liegt ein (auch altersbe-
dingt) begünstigtes Objekt vor. 
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2. Begünstigte Nutzung  
Die Steuerermäßigung kann nur in Anspruch genommen 
werden, wenn die steuerpflichtige Person das begünstigte 
Objekt im jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken 
nutzt: 

- Beginn der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken ist grundsätzlich der Tag des Einzugs. Be-
absichtigt die steuerpflichtige Person aufgrund des 
Erwerbs einer Wohnung / eines Hauses umzuzie-
hen, können Aufwendungen für energetische Maß-
nahmen bereits vor dem Tag des Einzugs entste-
hen. In diesem Fall gilt der Beginn der energeti-
schen Maßnahmen bereits als Tag der erstmaligen 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, sofern das Ob-
jekt während der Durchführung der energetischen 
Maßnahmen leer steht. 

- Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken bedeutet 
nicht zwangsläufig, dass es sich bei dem Objekt um 
den Lebensmittelpunkt der steuerpflichtigen Per-
son handeln muss. Daraus folgt, dass beispiels-
weise eine energetische Maßnahme für eine Feri-
enwohnung oder eine im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung genutzte Wohnung (beachte 
aber Tz. I.4) bei einer Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG 
auslösen kann.  

- Wird die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken aufge-
geben, kann die Steuerermäßigung nach § 35c 
EStG letztmalig im Veranlagungszeitraum der Auf-
gabe der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gel-
tend gemacht werden. Ein Ende der Nutzung zu ei-
genen Wohnzwecken kann sich zum Beispiel durch 
Auszug, entgeltliche Vermietung oder Veräuße-
rung des Objektes ergeben. 

Beispiel 2 

Privatperson B hat im Januar 2023 ein altes Fachwerkhaus, 
welches seit mehr als 10 Jahren leer steht, erworben. B 
plante von Beginn an, das Fachwerkhaus vollständig zu ei-
genen Wohnzwecken zu nutzen. Hierfür ist es allerdings un-
ter anderem erforderlich, dass diverse energetische Maß-
nahmen zuvor durchgeführt werden. Die Renovierungsar-
beiten werden insgesamt noch in 2023 abgeschlossen und 
per Banküberweisung bezahlt.  

B zieht im Februar 2024 schließlich in das Fachwerkhaus ein 
und nutzt es auch in 2024 ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken.  

Im Juni 2024 veräußert B das Fachwerkhaus wieder, da aus 
beruflichen Gründen unerwartet ein kurzfristiger Umzug er-
forderlich ist. 

Lösung: 

Für die in 2023 abgeschlossenen energetischen Maßnahme 
kann B die Steuerermäßigung nach § 35c EStG zwar grund-
sätzlich erst ab der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken und 
damit ab dem Veranlagungszeitraum 2024 beanspruchen. 
Allerdings ist B unmittelbar nach Beendigung der Renovie-
rungsarbeiten in das Fachwerkhaus eingezogen. Daher ist 
der Renovierungszeitraum der erstmaligen Nutzung zu eige-
nen Wohnzwecken zuzurechnen und die Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG kann damit bereits ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2023 in Anspruch genommen werden. 

B hat das Fachwerkhaus allerdings bereits im Veranla-
gungszeitraum 2024 veräußert und damit die Nutzung zu ei-
genen Wohnzwecken aufgegeben. Dies gilt unabhängig da-
von, ob das Objekt nach der Veräußerung leer steht. B kann 
die Steuerermäßigung nach § 35c EStG damit letztmalig im 
Veranlagungszeitraum 2024 geltend machen. 

Fazit: 

Eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG kommt hier in den 
Veranlagungszeiträumen 2023 und 2024 in Betracht. 

Bei der unentgeltlichen Überlassung eines begünstigten Ob-
jekts sind Besonderheiten zu beachten: 

- Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch 
vor, wenn eine gesamte Wohnung an ein einkom-
mensteuerlich zu berücksichtigendes Kind unent-
geltlich zu Wohnzwecken überlassen wird. Keine 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt hingegen 
bei einer unentgeltlichen Überlassung der gesam-
ten Wohnung an andere Angehörige oder fremde 
Dritte vor. 

- Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt im-
mer vor, wenn lediglich Teile einer zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich 
zu Wohnzwecken überlassen wird. Die Aufwendun-
gen für die energetischen Maßnahmen sind in die-
sem Fall nicht zu kürzen. 

Wird eine Wohnung teilweise nicht zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt, ist dies für die Gewährung der Steuerermäßi-
gung nach § 35c EStG dem Grunde nach unschädlich. Es 
handelt sich in diesem Fall aber ggf. um eine sogenannte 
gemischte Nutzung einer Wohnung. Eine gemischte Nut-
zung einer Wohnung kann sich beispielsweise durch ein 
häusliches Arbeitszimmer, das ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke ge-
nutzt wird, oder vermietete Räume ergeben. Bei einer ge-
mischten Nutzung sind die Aufwendungen für die energeti-
schen Maßnahmen grundsätzlich um den Teil der Aufwen-
dungen zu kürzen, der auf den nicht zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten Teil der Wohnung entfällt. 

Beispiel 3 

Privatperson C ist seit dem Jahr 2005 Eigentümer eines in 
diesem Jahr errichteten Einfamilienhauses im Norden 
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Deutschlands. Im Jahr 2020 hat C zusätzlich ein Ferienhaus 
(Alter 20 Jahre) direkt an der Küste erworben, um dieses an 
Wochenenden / Urlaubstagen zu nutzen. Das Ferienhaus 
steht das restliche Jahr grundsätzlich leer. Nur in besonde-
ren Ausnahmefällen vermietet C Teile des Ferienhauses ta-
geweise (z. B. an Nachbarn). Die Einnahmen aus der Ver-
mietung belaufen sich stets auf weniger als 520 € je Kalen-
derjahr.  

Im Jahr 2024 hat C sowohl am Einfamilienhaus als auch dem 
Ferienhaus energetische Maßnahmen durchführen lassen, 
die noch im selben Jahr abgeschlossen wurden. 

Lösung: 

Für die in 2024 abgeschlossenen energetischen Maßnah-
men am Einfamilienhaus (Lebensmittelpunkt) kann C die 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG aufgrund der Nutzung 
zu eigenen Wohnzwecken ab dem Veranlagungszeitraum 
2024 beanspruchen.  

Auch das Ferienhaus wird im Jahr 2024 zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt. Allerdings werden Teile dieses Ferienhau-
ses ausnahmsweise tageweise vermietet. Es besteht dem-
nach auch für das Ferienhaus Anspruch auf eine Steuerer-
mäßigung nach § 35c EStG, der aber aufgrund der gemisch-
ten Nutzung grundsätzlich sachgerecht zu kürzen ist. Vorlie-
gend übersteigen die Einnahmen aus der teilweisen, tage-
weisen Vermietung des Ferienhauses aber 520 € im Kalen-
derjahr nicht. Daher bedarf es aus Vereinfachungsgründen 
nach der Auffassung der Finanzverwaltung keiner Aufteilung 
und Kürzung der Aufwendungen für die energetischen Maß-
nahmen, wenn im Einverständnis mit der steuerpflichtigen 
Person (hier C) von der Besteuerung der Einkünfte aus der 
Vermietung abgesehen wird. 

Fazit: 

Eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG kommt hier in den 
Veranlagungszeiträumen ab 2024 sowohl für das Einfamili-
enhaus als auch das Ferienhaus in Betracht. Zu beachten ist 
aber, dass die Einnahmen aus der Vermietung des Ferien-
hauses im Begünstigungszeitraum 520 € jährlich nicht über-
steigen dürfen, sofern eine Kürzung der Steuerermäßigung 
nach §35c EStG vermieden werden soll. 

3. Anspruchsberechtigte Person 
Anspruch auf die Gewährung der Steuerermäßigung für 
energetische Maßnahmen hat grundsätzlich der bürgerlich-
rechtliche Eigentümer. Bürgerlich-rechtlicher Eigentümer ist 
die Person, die als Eigentümer am Grundstück im Grund-
buch eingetragen ist. 

Abweichend von diesem Grundsatz kann die Person, die die 
tatsächliche Herrschaft über das begünstigte Objekt ausübt, 
Anspruch auf die Steuerermäßigung haben. Eine tatsächli-
che Herrschaft über ein Objekt übt eine Person aus, wenn 
sie den bürgerlich-rechtlichen Eigentümer für die 

gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das be-
günstigte Objekt ausschließen kann. Dieser sogenannte 
wirtschaftliche Eigentümer kann seine Position zum Beispiel 
durch eine Nießbrauchsvereinbarung oder bestimmte Miet-
verhältnisse erlangen. 

Hinweis: Es ist für jedes Kalenderjahr gesondert zu prüfen, 
wer anspruchsberechtigte Person für Zwecke der Steuerer-
mäßigung nach § 35c EStG ist. 

4. Kein anderweitiger Abzug / keine 
anderweitige Förderung 

Die steuerpflichtige Person kann die Steuerermäßigung für 
energetische Maßnahmen insbesondere nicht in Anspruch 
nehmen, soweit  

- die Aufwendungen als Betriebsausgaben, Wer-
bungskosten, Sonderausgaben oder außerge-
wöhnliche Belastungen berücksichtigt worden sind  

oder 

- eine Steuerbegünstigung nach § 10f EStG oder 
eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 
nach § 35a EStG (siehe Tz. III) in Anspruch genom-
men wird  

oder  

- es sich um eine öffentlich geförderte Maßnahme 
handelt, für die zinsverbilligte Darlehen oder steu-
erfreie Zuschüsse in Anspruch genommen werden 
(z. B Zuschuss der KfW). 

Das Vorstehende gilt entsprechend auch für grundsätzlich 
begünstigte Aufwendungen für einen Energieberater. 

Der etwaige Ausschluss der Förderung nach § 35c EStG be-
trifft den gesamten Begünstigungszeitraum (Drei-Jahres-
Zeitraum, siehe Tz. II.1). Ein Wechsel zwischen den Förder-
tatbeständen ist nicht möglich. 

Hinweis: Die Gewährung der Steuerermäßigung nach § 35c 
EStG ist nicht ausgeschlossen, wenn für das Objekt gleich-
zeitig Baukindergeld gezahlt wird. 

Das bedeutet konkret: Liegen für eine energetische Maß-
nahme beispielsweise sowohl die Voraussetzungen nach 
§ 35a EStG (Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen, 
Tz. III), § 35c EStG als auch für eine direkte Förderung (in 
Form von Darlehen/Zuschüssen) vor, ist einmalig zu ent-
scheiden, welche indirekte / direkte Förderung in Anspruch 
genommen werden soll. Die steuerpflichtige Person ist für 
die jeweilige energetische Maßnahme an diese getroffene 
Entscheidung für den gesamten Förderzeitraum gebunden. 
Ein Wechsel zwischen den Fördertatbeständen (z. B. jähr-
lich) ist nicht möglich. 
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Beispiel 4: 

Privatperson D bewohnt im Süden Deutschlands ein Einfa-
milienhaus.  

Im November 2022 hat D zusätzlich eine Wohnung in der 
Nähe der ersten Tätigkeitsstätte erworben, um den täglichen 
Arbeitsweg kürzer zu gestalten und sich auf die Arbeit zu 
konzentrieren. Die Zweitwohnung bewohnt D in einer Ar-
beitswoche von Montag bis Freitag.  

Die Entfernungen stellen sich wie folgt dar: 
 
- Alternative 1: 
Die Entfernung zwischen der Zweitwohnung und der ersten 
Tätigkeitsstätte beträgt 20 km. Die Entfernung der kürzes-
ten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung (Mit-
telpunkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeits-
stätte beträgt 100 km. 
 
- Alternative 2: 
Die Entfernung zwischen der Zweitwohnung und der ersten 
Tätigkeitsstätte beträgt 80 km. Die Entfernung der kürzes-
ten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung (Mit-
telpunkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeits-
stätte beträgt 100 km. 

Die Herstellung der Zweitwohnung wurde im Jahr 2005 be-
gonnen. Im Jahr 2024 wurden an dieser Wohnung verschie-
dene energetische Maßnahmen durchgeführt und abge-
schlossen. 

Lösung: 

Zu prüfen ist unter anderem, ob die Aufwendungen für die 
energetischen Maßnahmen als Werbungskosten im Rah-
men der doppelten Haushaltsführung geltend gemacht wer-
den können.  

Konkret ist zu prüfen, ob die doppelte Haushaltsführung 
aus beruflichen Gründen vorliegt. Aus Vereinfachungsgrün-
den kann hiervon ausgegangen werden, wenn der Weg 
von der Zweitwohnung zur ersten Tätigkeitsstätte weniger 
als die Hälfte der Entfernung der kürzesten Straßenverbin-
dung zwischen der Hauptwohnung (Mittelpunkt der Lebens-
interessen) und der ersten Tätigkeitsstätte beträgt.  
- Alternative 1: 
Das Beziehen einer Zweitwohnung ist aus beruflichen 
Gründen im Sinne des EStG erforderlich, da die Entfernung 
zwischen der Zweitwohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 
(20 km) weniger als die Hälfte der Entfernung der kürzes-
ten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung (Mit-
telpunkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeits-
stätte (100 km) beträgt. 
Die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen kön-
nen als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit (teilweise) steuermindernd zum Abzug 
gebracht werden. Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG 
wird durch den Werbungskostenabzug ausgeschlossen. 

- Alternative 2: 
Das Beziehen einer Zweitwohnung ist aus beruflichen 
Gründen im Sinne des EStG nicht erforderlich, da die Ent-
fernung zwischen der Zweitwohnung und der ersten Tätig-
keitsstätte (80 km) mehr als die Hälfte der Entfernung der 
kürzesten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung 
(Mittelpunkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätig-
keitsstätte (100 km) beträgt. 
Die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen kön-
nen nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
nichtselbständiger Tätigkeit steuermindernd zum Abzug ge-
bracht werden.  
Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann in Anspruch 
genommen werden, da diese nicht voraussetzt, dass D die 
Zweitwohnung dauerhaft nutzt (= doppelte Haushaltsfüh-
rung, Tz. I.2). 

Fazit:  

Der Abzug von Werbungskosten hat Vorrang vor der Steu-
erermäßigung nach § 35c EStG. Es ist daher zunächst im-
mer zu prüfen, ob ein Werbungskostenabzug in Betracht 
kommt. Sofern dies nicht der Fall ist, können die weiteren 
Voraussetzungen des § 35c EStG geprüft werden. 

5. Begünstigte Aufwendungen für 
energetische Maßnahmen 

5.1 Grundlagen 
Energetische Maßnahmen im Sinne der Steuerermäßigung 
nach § 35c EStG sind konkret folgende:  

1. Wärmedämmung von Wänden, 

2. Wärmedämmung von Dachflächen, 

3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 

4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 

5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 

6. Erneuerung der Heizungsanlage, 

7. Einbau von digitalen Systemen zur energetischen 
Betriebs- und Verbrauchsoptimierung  

und 

8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern 
diese älter als zwei Jahre sind. 

Hinweis: Als Aufwendungen für energetische Maßnahmen 
gelten ferner auch die Kosten für die Erteilung der Beschei-
nigung des ausführenden Fachunternehmens (siehe zur Be-
scheinigung auch Tz. 5.3). 

Förderfähig sind alle Aufwendungen, die der steuerpflichti-
gen Person durch die fachgerechte Durchführung der ener-
getischen Maßnahme entstehen. Neben den Kosten für das 
Material sind damit unter anderem auch Aufwendungen für 
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den fachgerechten Einbau bzw. die fachgerechte Installa-
tion, die Inbetriebnahme von Anlagen und die fachgerechte 
Verarbeitung durch das jeweilige Fachunternehmen begüns-
tigt.  

Weiterhin sind auch sogenannte Umfeldmaßnahmen förder-
fähig. Unter dem Begriff der Umfeldmaßnahmen sind Arbei-
ten und Investitionen zu verstehen, die unmittelbar zur Vor-
bereitung und Umsetzung einer förderfähigen Maßnahme 
notwendig sind und/oder deren Energieeffizienz erhöhen 
bzw. absichern. Als Umfeldmaßnahmen kommen beispiels-
weise in Betracht: 

- Baustelleneinrichtung wie Bautafel, Schilder, Ab-
sperrung von Verkehrsflächen (z. B. für Baustoffan-
lieferungen), 

- Rüstarbeiten wie Gerüst, Schutzbahnen (z. B. im 
Zusammenhang mit der Wärmedämmung einer 
Fassade) sowie  

- Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen 
(z. B. beim Austausch einer Heizungsanlage). 

Die begünstigten Aufwendungen sind einschließlich der Um-
satzsteuer zu erfassen. 

Werden zeitgleich mit der energetischen Maßnahme wei-
tere, nicht begünstigte Maßnahmen durchgeführt, sind die 
Kosten anteilig auf die förderfähigen und nicht förderfähigen 
Maßnahmen aufzuteilen.  

Hinweis: Nimmt die steuerpflichtige Person Rabatte in An-
spruch, so reduzieren sich die förderfähigen Anwendungen 
entsprechend.  

Die steuerpflichtige Person kann das Material für die ener-
getische Maßnahme auch separat erwerben. Die Aufwen-
dungen hierfür können aber nur dann als förderfähige Auf-
wendungen berücksichtigt werden, wenn die energetische 
Maßnahme von einem Fachunternehmen durchgeführt wird 
und dieses die Einhaltung der in der Energetische Sanie-
rungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV) aufgeführten 
Mindestanforderungen bescheinigt.  

Weitere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Steuermäßigung für energetische Maßnahmensind, dass 

- die steuerpflichtige Person für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat, die die förderungsfä-
higen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleis-
tung des Fachunternehmens und die Adresse des 
begünstigten Objekts ausweisen, und die in deut-
scher Sprache ausgefertigt ist sowie  

- der Rechnungsbetrag auf das Konto des Erbringers 
gezahlt wurde. 

5.2 Umfang und Abschluss einer energeti-
schen Maßnahme 
Die energetische Maßnahme kann eine oder mehrere ener-
getische Einzelmaßnahmen umfassen. Eine Einzelmaß-
nahme kann auch schrittweise durch mehrere – voneinander 
getrennt zu beurteilende – energetische Maßnahmen aus-
geführt werden. 

Die Steuerermäßigung ist erstmalig in dem Veranlagungs-
zeitraum zu gewähren, in dem die energetische Maßnahme 
abgeschlossen wurde. Zeitliche Voraussetzung ist, dass mit 
der Durchführung der energetischen Maßnahme nach dem 
31. Dezember 2019 begonnen wurde und diese vor dem 1. 
Januar 2030 abgeschlossen ist.  

Beispiel 5 

Privatperson E hat im August 2021 ein Einfamilienhaus er-
worben und nutzt dieses seitdem ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken. Die Herstellung des Einfamilienhauses 
wurde im Jahr 2007 begonnen.  

E plante von Beginn an, verschiedene bauliche Maßnah-
men am Objekt durchzuführen. Bislang wurden folgende 
Arbeiten ausgeführt: 
- Fenster:  
Im Jahr 2022 wurden die Fenster im Erdgeschoss ausge-
tauscht, im Jahr 2023 wurden anschließend die Fenster im 
Obergeschoss erneuert. 
- Photovoltaikanlage:  
Auf dem Dach des Einfamilienhauses wurde im Jahr 2023 
eine Photovoltaikanlage mit einer installierten Leistung von 
8,70 kWp montiert. Der erzeugte Strom wird vollständig in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist, um die erhöhte 
EEG-Einspeisevergütung zu erhalten. 
- Wärmedämmung:  
Zu Beginn des Jahres 2024 wurde eine Wärmedämmung 
der Fassade durchgeführt. 

Die Baumaßnahmen wurden jeweils im Jahr des Abschlus-
ses per Banküberweisung bezahlt.  

Zu prüfen ist, ob und ggf. welche Baumaßnahmen energeti-
sche Maßnahmen im Sinne der Steuerermäßigung nach 
§ 35c EStG darstellen.  

Lösung: 

Für abgeschlossene energetische Maßnahmen kann E die 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG beginnend ab der Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken sowie dem individuellen 
Abschluss der Arbeiten beanspruchen:  
- Fenster: 
Bei der Erneuerung der Fenster handelt es sich um eine 
energetische Maßnahme im Sinne des § 35c EStG. Die 
schrittweise Ausführung in den Jahren 2022 und 2023 ist 
für die Gewährung der Steuerermäßigung unschädlich. Der 
Abschluss der energetischen Maßnahme liegt im Jahr 
2023.  
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Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 kann die Steuerermä-
ßigung für energetische Maßnahmen unter den weiteren 
Voraussetzungen in Anspruch genommen werden. 
- Photovoltaikanlage: 
Die im Jahr 2023 installierte Photovoltaikanlage dient allein 
der Stromerzeugung und Einspeisung in das öffentliche 
Stromnetz.  
Es liegt keine energetische Maßnahme im Sinne des § 35c 
EStG vor. Insbesondere ist auch kein Zusammenhang mit 
der Heizungsanlage ersichtlich. 
- Wärmedämmung: 
Bei der Wärmedämmung der Fassade handelt es sich um 
eine energetische Maßnahme im Sinne des § 35c EStG. 
Der Abschluss der energetischen Maßnahme liegt im Jahr 
2024.  
Ab dem Veranlagungszeitraum 2024 kann die Steuerermä-
ßigung für energetische Maßnahmen unter den weiteren 
Voraussetzungen in Anspruch genommen werden. 

Fazit: 

Eine Steuerermäßigung nach § 35c EStG kommt hier für die 
Erneuerung der Fenster und die Wärmedämmung der Fas-
sade in Betracht. Die Installation der Photovoltaikanlage auf 
dem Dach des Einfamilienhauses ist für die Gewährung der 
Steuerermäßigung unschädlich. 

Eine energetische Maßnahme ist konkret dann abgeschlos-
sen, wenn die Leistung vollständig durchgeführt ist, die steu-
erpflichtige Person eine Schlussrechnung erhalten und den 
Rechnungsbetrag auf das Konto des Leistungserbringers 
eingezahlt hat. Die vorgenannten Voraussetzungen müssen 
für das Merkmal des „Abschlusses“ stets gleichzeitig (= ku-
mulativ) vorliegen. 

Der Abschluss einer energetischen Maßnahme i. S. des 
§ 35c EStG liegt nicht bereits mit deren Fertigstellung, son-
dern erst mit der vollständigen Zahlung des Rechnungsbe-
trags auf das Konto des Erbringers der Leistung vor. 

5.3 Bescheinigung des ausführenden Fachun-
ternehmens 
Von einer fachgerechten Durchführung ist auszugehen, 
wenn die energetische Maßnahme von einem Fachunter-
nehmen umgesetzt wird. Der Begriff des Fachunternehmens 
ist in § 2 Abs. 1 der ESanMV definiert. Ein Fachunternehmen 
ist damit jedes Unternehmen, welches in folgenden Gewer-
ken tätig ist: 

1. Mauer- und Betonbauarbeiten, 
2. Stukkateurarbeiten, 

3. Maler- und Lackierungsarbeiten, 

4. Zimmerer-, Tischler- und Schreinerarbeiten, 

5. Wärme-, Kälte- und Schallisolierungsarbeiten, 

6. Steinmetz- und Steinbildhauarbeiten, 

7. Brunnenbauarbeiten, 

8. Dachdeckerarbeiten, 

9. Klempnerarbeiten, 

10. Glasarbeiten, 

11. Installateur- und Heizungsbauarbeiten, 

12. Kälteanlagenbau, 

13. Elektrotechnik und -installation, 

14. Metallbau, 

15. Ofen- und Luftheizungsbau, 

16. Rollladen- und Sonnenschutztechnik, 

17. Schornsteinfegerarbeiten, 

18. Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerarbeiten, 

19. Betonstein- und Terrazzoherstellung. 

Als Fachunternehmen gilt ferner auch ein Unternehmen, das 
sich auf die Fenstermontage spezialisiert hat und in diesem 
Bereich gewerblich tätig ist.  

Hinweis: Bei der jeweils ausgeführten energetischen Maß-
nahme muss es sich um eine Maßnahme handeln, die dem 
Gewerk des entsprechenden Fachunternehmens zugehörig 
ist. 

Die Bescheinigung hat das von der steuerpflichtigen Person 
beauftragte Fachunternehmen auszustellen. Das Fachun-
ternehmen bestätigt damit, dass für die Arbeiten des beauf-
tragten Unternehmens die in der ESanMV aufgeführten Min-
destanforderungen eingehalten sind. Die Bescheinigung ist 
nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu erstellen. Das 
Muster wird vom Bundesministerium der Finanzen fortlau-
fend aktualisiert und bereitgestellt. 

Werden von der steuerpflichtigen Person mehrere Fachun-
ternehmen für verschiedene energetische Maßnahmen be-
auftragt, so stellt jedes Fachunternehmen gesondert für die 
jeweils durchgeführte energetische Maßnahme eine Be-
scheinigung aus. 

6. Begünstigte Aufwendungen für ei-
nen Energieberater 

Zu den Aufwendungen für energetische Maßnahmen zählen 
auch – sofern vorhanden – ggf. Kosten für Energieberater. 
Konkret sind Aufwendungen begünstigt, wenn der Energie-
berater durch die steuerpflichtige Person mit der planeri-
schen Begleitung oder Beaufsichtigung der energetischen 
Maßnahmen beauftragt worden ist. 

Ein Energieberater im vorliegenden Sinne ist eine Person, 
die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) als fachlich qualifiziert zum Förderprogramm „Ener-
gieberatung für Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individu-
eller Sanierungsfahrplan)“ zugelassen ist.  
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Hinweis: Für die Gewährung der Steuerermäßigung nach 
§ 35c EStG ist die Beauftragung eines Energieberaters mit 
der planerischen Begleitung oder Beaufsichtigung der ener-
getischen Maßnahmen keine zwingende Voraussetzung. 
Vielmehr kann eine entsprechende Beauftragung aber den 
Betrag der Steuerermäßigung erhöhen. 

II. Berechnung der 
Steuerermäßigung für 
energetische Maßnahmen 

1. Grundlagen 
Auf Antrag vermindert sich die tarifliche Einkommensteuer 
im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maß-
nahme und im nächsten Kalenderjahr um je 7 % der Aufwen-
dungen der steuerpflichtigen Person, höchstens jedoch um 
je 14.000 € und im übernächsten Kalenderjahr um 6 % der 
Aufwendungen der steuerpflichtigen Person, höchstens je-
doch um 12.000 € für das begünstigte Objekt (= Drei-Jahres-
Zeitraum).  

Zusätzlich mindert sich die tarifliche Einkommensteuer um 
50 % der Aufwendungen für den Energieberater. Die Kosten 
für den Energieberater sind im Jahr des Abschlusses der 
Maßnahme zu berücksichtigen und nicht auf drei Jahre zu 
verteilen. 

Die Förderung nach § 35c EStG setzt voraus, dass während 
des Förderzeitraums in jedem Veranlagungszeitraum ein 
ausreichend positiver Ausgangsbetrag zur Verfügung steht, 
da Einkommensteuer maximal bis auf 0 € ermäßigt werden 
kann. Nicht vorgesehen sind Vor- oder Rücktragsmöglich-
keiten in andere Veranlagungszeiträume. 

Hinweis: Die Steuerermäßigung kann idealerweise direkt in 
der Einkommensteuererklärung beantragt werden. Konkret 
sind die Eintragungen in der dafür geschaffenen Anlage 
„Energetische Maßnahmen“ zu erfassen.  

Der Antrag auf Anwendung der Steuerermäßigung nach 
§ 35c EStG kann gleichwohl aber auch noch bis zur Unan-
fechtbarkeit des betreffenden Einkommensteuerbescheides 
gestellt werden bzw. solange eine verfahrensrechtliche Än-
derung nach den Vorschriften der Abgabenordnung (AO) o-
der des EStG möglich ist.  

Die steuerliche Förderung ist personen- und objektbezogen. 
Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung liegt bei 40.000 € 
und kann von jeder steuerpflichtigen Person für jedes be-
günstigte Objekt insgesamt nur einmal in Anspruch genom-
men werden. Der Höchstbetrag gilt insgesamt für die errech-
nete Steuerermäßigung für die energetischen Maßnahmen 
und etwaige Kosten für den Energieberater. Der Höchstbe-
trag ist nicht nur bei Einfamilienhäusern, sondern zum Bei-
spiel auch bei Gebäudeteilen / Eigentumswohnungen ent-
sprechend in voller Höhe anzuwenden. 

Beispiel 6 

Die Privatperson F bewohnt zusammen mit der Familie ein 
Einfamilienhaus in Mitteldeutschland. Das im Jahr 2009 er-
richtete Einfamilienhaus nutzt die Familie ausschließlich zu 
eigenen Wohnzwecken.  

Im Jahr 2023 hat F die Wärmedämmung der Fassade bei 
einem regionalen Fachbetrieb beauftragt. Für die planeri-
sche Begleitung oder Beaufsichtigung der energetischen 
Maßnahmen hat F einen Energieberater beauftragt. 

Die energetische Maßnahme wurde im Jahr 2024 abge-
schlossen.  

Es sind im Zusammenhang mit der energetischen Maß-
nahme ausweislich der Schlussrechnung vom 14. Mai 2024 
folgende Kosten angefallen: 

 14.000 €  Materialkosten 

+ 9.000 € Arbeitsleistung zur Umsetzung der 
energetischen Maßnahme (Wärme-
dämmung) 

+ 1.000 € Auf- und Abbau Gerüst (nur Arbeits-
leistung) 

+ 1.000 € Kosten für den Energieberater 

= 25.000 € Zwischensumme (Nettowert) 

+ 4.750 € Umsatzsteuer 

= 29.750 € Gesamtkosten (Bruttowert) 

F möchte im Zusammenhang mit der energetischen Maß-
nahme die Steuerermäßigung nach § 35c EStG in Anspruch 
nehmen. Die Einkommensteuerbelastung beläuft sich vor 
der Steuerermäßigung jährlich auf über 15.000 €. 

Lösung: 

Zunächst ist zu prüfen, ob die Baumaßnahme in den Anwen-
dungsbereich des § 35c EStG fällt: 
Das ausschließlich von F und der Familie eigengenutzte Ein-
familienhaus ist für Zwecke des § 35c EStG ein begünstigtes 
Objekt und erfüllt auch die Altersvoraussetzungen. 
Bei der Wärmedämmung der Fassade handelt es sich um 
eine energetische Maßnahme. Diese wurde auch von einem 
Fachbetrieb fachgerecht im Sinne des § 35c EStG ausge-
führt. 
- Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass die Steuerermäßi-
gung nach § 35c EStG in Anspruch genommen werden soll. 
Ein Ausschluss wegen einer anderweitigen direkten oder in-
direkten Förderung ist nicht ersichtlich.  
- Die energetische Maßnahme wurde nach dem 31. Dezem-
ber 2019 und vor dem 1. Januar 2030 abgeschlossen. 

Zusammengefasst ist der Anwendungsbereich des § 35c 
EStG eröffnet. Die Steuerermäßigung kann im Jahr des Ab-
schlusses der energetischen Maßnahme (hier 2024) und 
den zwei folgenden Jahren (hier 2025 und 2026) in 



 

 

9 

 

Anspruch genommen werden: 
- Förderfähig sind alle Aufwendungen, die F durch die fach-
gerechte Durchführung der energetischen Maßnahme ent-
stehen. Neben den Kosten für das Material sind damit auch 
die Kosten für die Arbeitsleistung begünstigt.  
- Weiterhin sind auch sogenannte Umfeldmaßnahmen för-
derfähig. Dies betrifft hier die Arbeiten für den Auf- und Ab-
bau des Gerüstes. 

Zusätzlich können im Jahr 2024 (= Abschluss der energeti-
schen Maßnahme) 50 % der Kosten für den Energieberater 
steuerermäßigend berücksichtigt werden. 

Die Kosten sind jeweils inklusive der Umsatzsteuer (das 
heißt brutto) als Bemessungsgrundlage heranzuziehen. 

Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG berechnet sich 
hier konkret wie folgt: 
- 2024: 
 

 24.000 € Gesamtkosten (netto) ohne Energie-
berater 

+ 4.560 € Umsatzsteuer 

= 28.560 €  Gesamtkosten (brutto) ohne Ener-
gieberater 

x 7 % Faktor für Steuerermäßigung  

= 1.999 € Zwischensumme 1 (gerundet) 

   

 1.000 € Kosten (netto) Energieberater 

+ 190 € Umsatzsteuer 

= 1.190 €  Kosten (brutto) Energieberater 

x 50 % Faktor für Steuerermäßigung  

= 595 € Zwischensumme 2 

   

 1.999 € Zwischensumme 1 (gerundet) 

+ 595 € Zwischensumme 2 

= 2.594 € Steuerermäßigung § 35c EStG 

- 2025: 

 28.560 €  Gesamtkosten (brutto) ohne Ener-
gieberater 

x 7 % Faktor für Steuerermäßigung  

= 1.999 € Steuerermäßigung § 35c EStG (ge-
rundet) 

-2026: 

 28.560 €  Gesamtkosten (brutto) ohne Ener-
gieberater 

x 6 % Faktor für Steuerermäßigung  

= 1.714 € Steuerermäßigung § 35c EStG (ge-
rundet) 

Fazit: 

Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann in den Jahren 
2024 (2.594 €), 2025 (1.999 €) und 2026 (1.714 €) gewährt 
werden und beläuft sich in Summe auf 6.307 €. 

Wird das begünstigte Objekt entgeltlich oder unentgeltlich 
auf eine andere Person übertragen, kann die andere Person 
für ihre eigenen energetischen Aufwendungen die steuerli-
che Förderung gemäß § 35c EStG unter den weiteren Vo-
raussetzungen ebenfalls bis zu einem Höchstbetrag von 
40.000 € in Anspruch nehmen. 

2. Beschränkung des Höchstbetrages 
der Steuerermäßigung 

Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG ist nur im Veranla-
gungszeitraum des Abschlusses der energetischen Maß-
nahmen und in den beiden folgenden Veranlagungszeiträu-
men möglich. Eine Ermäßigung ist maximal in der Höhe der 
tariflichen Einkommensteuer vor der Steuerermäßigung 
möglich. 

Übersteigt der für die energetische Maßnahme ermittelte 
Steuerermäßigungsbetrag die tarifliche Einkommensteuer 
der steuerpflichtigen Person, so kann dieser sogenannte An-
rechnungsüberhang weder in anderen Veranlagungszeit-
raum steuermindernd berücksichtigt noch innerhalb des 
dreijährigen Förderzeitraumes auf einen der drei Veranla-
gungszeiträume vor- bzw. zurückgetragen werden. Dies be-
deutet konkret auch, dass sich aufgrund der Steuerermäßi-
gung nach § 35c EStG keine negative Einkommensteuer-
festsetzung ergeben kann. 

Ein Anrechnungsüberhang mindert aber gleichzeitig auch 
nicht den Höchstbetrag der Steuerermäßigung. 

Bei der gleichzeitigen Förderung von mehreren begünstigten 
Objekten ist zunächst die Steuerermäßigung nach § 35c 
EStG je Objekt gesondert zu ermitteln. Entsteht in diesen 
Fällen (ggf. erst in Summe aller Objekte) ein Anrechnungs-
überhang, so ist die den einzelnen begünstigten Objekten 
zuzurechnende Steuerermäßigung nach § 35c EStG nach 
dem Verhältnis der förderfähigen Aufwendungen je Objekt 
zu der Summe der insgesamt förderfähigen Aufwendungen 
aller Objekte zu ermitteln. 

3. Ausgewählte Besonderheiten bei 
der Berechnung der Steuerermäßi-
gung 

Das Eigentum an einem begünstigten Objekt kann auch 
mehreren Personen zustehen (= sogenanntes Miteigentum). 
In diesen Fällen kann der Höchstbetrag der 



 

 

10 

 

Steuerermäßigung von 40.000 € für das Objekt gemäß ins-
gesamt nur einmal in Anspruch genommen werden. Die 
Kosten für die energetische Maßnahme und der Höchstbe-
trag der Steuerermäßigung sind in der Folge auf die Mitei-
gentümer nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile 
aufzuteilen.  

Hinweis: 

Bei Ehegatten / Lebenspartnern, die zusammenveranlagt 
werden, ist eine Aufteilung der Aufwendungen sowie des 
Höchstbetrages der Steuerermäßigung für energetische 
Maßnahmen nach dem Verhältnis ihrer Miteigentums-anteile 
nach der Auffassung der Finanzverwaltung nicht erforder-
lich. 

Bei der Einzelveranlagung von Ehegatten / Lebenspartnern 
steht die Steuerermäßigung grundsätzlich demjenigen Ehe-
gatten zu, der die Aufwendungen aus der energetischen 
Maßnahme wirtschaftlich getragen hat. 

Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann grundsätzlich 
auch für Gebäudeteile gewährt werden. Wird ein Gebäude 
von einer anspruchsberechtigten Person unterschiedlich ge-
nutzt, kann für die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Woh-
nung der volle Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 
40.000 € in Anspruch genommen werden. Es sind aber nur 
die Aufwendungen berücksichtigungsfähig, die entweder an-
teilig oder direkt der zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Wohnung zugeordnet werden können.  

Dies bedeutet vereinfacht auch, dass beispielsweise bei ei-
nem Zweifamilienhaus, in dem eine Wohnung eigengenutzt 
und eine Wohnung an fremde Dritte vermietet wird, die Steu-
erermäßigung nur für die eigengenutzte Wohnung in Be-
tracht kommt. 

III. Verhältnis zur 
Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen 

Die Einkommensteuer kann seit dem Jahr 2003 unter den 
weiteren Voraussetzungen um begünstigte Aufwendungen 
für Handwerkerleistungen gemindert werden. Die Einzelhei-
ten dieser Steuerermäßigung werden in § 35a EStG gere-
gelt. 

Eine Ermäßigung ist maximal in der Höhe der tariflichen Ein-
kommensteuer vor der Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen möglich (= vergleichbare Regelung im Verhältnis 
zur Steuerermäßigung nach § 35c EStG). 

Konkret ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer unter 
anderem für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistun-
gen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, vermindert um die sonstigen Steuerermäßi-
gungen, auf Antrag um 20 % der Aufwendungen der steuer-
pflichtigen Person, höchstens jedoch um 1.200 € jährlich. 

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen gilt für alle 
handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen, die in einem inländi-
schen, in der Europäischen Union oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum liegenden Haushalt der steuerpflichtigen 
Person erbracht werden, unabhängig davon, ob es sich um 
regelmäßig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder 
kleine Ausbesserungsarbeiten handelt, die gewöhnlich 
durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden, o-
der um Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die 
im Regelfall nur von Fachkräften durchgeführt werden. 

Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer gilt nur für 
Arbeitskosten. Diese sind in der Rechnung grundsätzlich ge-
sondert auszuweisen. 

Hinweis: Handwerkliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
einer Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt. Als Neubau-
maßnahmen sind alle Maßnahmen zu werten, die im Zusam-
menhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen 
Fertigstellung nach steuerlichen Grundsätzen anfallen. 

Genau wie bei der steuerlichen Förderung energetischer 
Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-
bäuden kann die Steuerermäßigung für Handwerker-leistun-
gen nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zins-
verbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch 
genommen werden. Gleichermaßen wird die Steuerermäßi-
gung für Handwerkerleistungen weiterhin ausgeschlossen, 
wenn die Aufwendungen Betriebsaus-gaben / Werbungs-
kosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastun-
gen darstellen. 

Fortsetzung Beispiel 6 

Der Sachverhalt entspricht grundsätzlich dem Beispiel 6, al-
lerdings möchte F die Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen nach § 35a EStG in Anspruch nehmen. 

Lösung: 

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen gilt auch 
für alle handwerklichen Tätigkeiten für Modernisierungs-
maßnahmen, die in einem inländischen Haushalt der steuer-
pflichtigen Person erbracht werden.  

Der Abzug von der tariflichen Einkommensteuer gilt nur für 
Arbeitskosten, die hier in der Rechnung gesondert netto mit 
9.000 € (Umsetzung Wärmedämmung) und 1.000 € (Gerüst-
arbeiten) ausgewiesen wurden. Die Aufwendungen sind 
brutto mit 11.900 € (= 10.000 € netto + 1.190 € Umsatz-
steuer) begünstigt. 

Es liegt zudem auch keine Neubaumaßnahme vor und die 
weiteren Voraussetzungen (u. a. Zahlung auf das Konto der 
leistungserbringenden Person) werden erfüllt. 

Der Anwendungsbereich des § 35a EStG ist somit eröffnet 
und die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen ermit-
telt sich im Jahr 2024 wie folgt: 
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 11.900 €  Gesamtkosten für Handwerkerleis-
tungen (brutto, Anteil Arbeitsleis-
tung)  

x 20 % Faktor für Steuerermäßigung  

= 2.380 € Steuerermäßigung § 35a EStG (ge-
rundet) 

Die Steuerermäßigung nach § 35c EStG kann nicht zusätz-
lich in Anspruch genommen werden. 

Fazit: 

In der vorliegenden Konstellation führt die Steuerermäßi-
gung nach § 35c EStG sowohl im Jahr 2024 als auch in der 
summarischen Betrachtung (Veranlagungszeiträume 2024 
bis 2026) zu einer größeren steuerlichen Entlastung. 

Ob die Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen an 
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder die 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen zu einem steu-
erlich günstigeren Ergebnis führt, ist von den Umständen 
des individuellen Einzelfalls abhängig. Eine allgemeine Aus-
sage ist hierzu aufgrund der Vielzahl an möglichen Konstel-
lationen nicht möglich. 

Rechtsstand: 01.01.2025 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt 
haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen je-
doch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Bera-
tung im Einzelfall nicht ersetzen. 


